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20320
Bekanntmachung 

der Neufassung des Landesbesoldungsgesetzes
Vom 17. Februar 2005

Aufgrund des Artikels III § 1 des Achten Gesetzes zur
Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW.
S. 779) wird nachstehend der Wortlaut des Landesbesol-
dungsgesetzes in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fas-
sung bekannt gemacht. Die Neufassung berücksichtigt:

1. das Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
November 1995 (GV. NRW. S. 1166),

2. das Siebte Gesetz zur Änderung des Besoldungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.
Dezember 1998 (GV. NRW. S. 731),

3. den Artikel II Nr. 3 des Gesetzes über die Feststel-
lung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 1999 und Gesetz zur
Sicherung des Haushalts vom 17. Dezember 1998
(GV. NRW. S. 750), 

4. den Artikel IV des Gesetzes zur Neuordnung der
Hochschulmedizin vom 14. Dezember 1999 (GV.
NRW. S. 670),

5. den Artikel II des Gesetzes über die Feststellung des
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2000 und zur Änderung des Lan-
desbesoldungsgesetzes und zur Überleitung von Be-
amtinnen und Beamten des mittleren Dienstes in den
gehobenen Dienst der Steuerverwaltung und zur
Überleitung von Beamtinnen und Beamten des mitt-
leren technischen Dienstes in den gehobenen techni-
schen Dienst der Staatlichen Umweltverwaltung
vom 17. Dezember 1999 (GV. NRW. S. 708),

6. den Artikel 14 des Zweiten Gesetzes zur Modernisie-
rung von Regierung und Verwaltung in Nordrhein-
Westfalen vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462),

7. den Artikel 7 des Gesetzes zur Anpassung des Lan-
desrechts an den Euro in Nordrhein-Westfalen vom
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708),

8. den Artikel 8 des Gesetzes zur Errichtung einer
Gemeindeprüfungsanstalt vom 30. April 2002 (GV.
NRW. S. 160),

9. den Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Polizei-
organisationsgesetzes und zur Änderung beamten-
rechtlicher Vorschriften vom 2. Juli 2002 (GV. NRW.
S. 242),

10. den Artikel II des Gesetzes über die Errichtung 
des Landesjustizvollzugsamtes Nordrhein-Westfalen
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 308),

11. den Artikel 5 des Gesetzes über die Errichtung der
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen vom
17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 808),

12. den Artikel II des Gesetzes über die Feststellung der
Haushaltspläne des Landes Nordrhein-Westfalen für
die Haushaltsjahre 2004/2005 und des Gesetzes zur
Änderung des Besoldungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 3. Februar 2004 (GV. NRW.
S. 64),

13. das Achte Gesetz zur Änderung des Besoldungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.
Dezember 2004 (GV. NRW. S. 779).

Düsseldorf, den 17. Februar 2005

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Jochen  D i e c k m a n n

Besoldungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbesoldungsgesetz – LBesG) 

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Februar 2005

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt, soweit nicht bundesrechtliche
Vorschriften gelten, die Besoldung der Beamtinnen und
Beamten und der Richterinnen und Richter des Landes
und der Beamtinnen und Beamten der Gemeinden, der
Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausgenommen sind
die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, die Beamtin-
nen und Beamten auf Widerruf, die nebenbei verwendet
werden, und die ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-
ter.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2 

Landesbesoldungsordnungen

Die Zuordnung der bundesrechtlich nicht geregelten
Ämter zu den Besoldungsgruppen der Besoldungsord-
nungen A und B, die Amtsbezeichnungen in diesen Äm-
tern und die Gewährung besonderer landesrechtlicher
Zulagen richten sich nach der Anlage 1 – Landesbesol-
dungsordnungen –. Die Beträge der Zulagen sind in der
Anlage 2 ausgewiesen. 

§ 3 

Einweisung in die Planstelle, 
Änderung in der Zuordnung von Ämtern

(1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten oder einer
Richterin oder einem Richter ein Amt mit höherem End-
grundgehalt verliehen, so kann sie oder er mit Rückwir-
kung von dem ersten oder einem sonstigen Tage des
Kalendermonats, in dem die Verleihung wirksam wird,
in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit die-
se besetzbar war. In Haushaltsgesetzen oder Haushalts-
satzungen kann zugelassen werden, dass Beamtinnen
und Beamte oder Richterinnen und Richter mit Rück-
wirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Plan-
stelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser
Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines
gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben
und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden,
besetzbar waren.

(2) Richtet sich die Zuordnung von Ämtern zu den
Besoldungsgruppen einschließlich der Gewährung von
Amtszulagen nach der Schülerzahl einer Schule, so sind
bei einer dadurch eintretenden Änderung der Zuordnung
Ernennungen und Einweisungen in Planstellen nicht
vorzunehmen und Amtszulagen nicht zu gewähren,
wenn abzusehen ist, dass die Änderung nicht länger als
für die Dauer eines Schuljahres Bestand haben wird.

§ 4 

Anrechnungsbetrag für Beamte 
in Gemeinschaftsunterkunft

Bei ledigen Beamtinnen und Beamten, die aufgrund
dienstlicher Verpflichtung in einer Gemeinschaftsunter-
kunft wohnen, ist eine Anrechnung auf das Grundgehalt
vorzunehmen. Der Anrechnungsbetrag ergibt sich aus
Anlage 2.

§ 4a 

Jährliche Sonderzahlung

Die Gewährung einer jährlichen Sonderzahlung ge-
mäß § 67 des Bundesbesoldungsgesetzes erfolgt auf-
grund besonderer landesrechtlicher Regelung.
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§ 5 

Aufwandsentschädigungen

(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt
werden, wenn aus dienstlicher Veranlassung Aufwen-
dungen entstehen, deren Übernahme der Beamtin oder
dem Beamten oder der Richterin oder dem Richter nicht
zugemutet werden kann und der Haushaltsplan Mittel
dafür zur Verfügung stellt. Aufwandsentschädigungen in
festen Beträgen sind nur zulässig, wenn aufgrund tat-
sächlicher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebun-
gen nachvollziehbar ist, dass und in welcher Höhe
dienstbezogene finanzielle Aufwendungen typischer-
weise entstehen.

(2) Das zuständige Fachministerium wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch
Rechtsverordnung Richtlinien für die Gewährung von
Dienstaufwandsentschädigungen an die Beamtinnen und
Beamten der Gemeinden, der Gemeindeverbände und
der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts zu erlassen und dabei Höchstgrenzen fest-
zulegen. Die Richtlinien dürfen von den für die Landes-
beamtinnen und Landesbeamten geltenden Bestimmun-
gen nur abweichen, wenn dies wegen der Verschieden-
heit der Verhältnisse sachlich notwendig ist.

§ 6 

Sonstige Zuwendungen

(1) Neben der Besoldung einschließlich Aufwandsent-
schädigungen dürfen sonstige Geldzuwendungen an
Beamtinnen und Beamte der Gemeinden, der Gemeinde-
verbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts nur insoweit gewährt wer-
den, als sie die Geldzuwendungen nach den für die
Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Rege-
lungen nicht übersteigen. Sonstige Geldzuwendungen
sind Geld- und geldwerte Leistungen, die die Beamtin-
nen und Beamten unmittelbar oder mittelbar von ihrer
Dienstherrin oder ihrem Dienstherrn erhalten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für im Wettbewerb stehende
Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und
deren Verbände sowie im Wettbewerb stehende Eigenbe-
triebe.

§ 7 

Anrechnung von Sachbezügen

(1) Erhält eine Beamtin oder ein Beamter oder eine
Richterin oder ein Richter Sachbezüge, so werden diese
unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes
mit einem angemessenen Betrag auf die Besoldung ange-
rechnet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium im Ein-
vernehmen mit dem Innenministerium, für die Beamtin-
nen und Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts das zuständige Fachministerium im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch
Rechtsverordnung.

§ 8 

Zuständigkeitsregelungen

(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung die Behörden, die die Besoldung bei Landesbe-
amtinnen und Landesbeamten festsetzen. Für die Beam-
tinnen und Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts setzt die oberste Dienstbehörde oder
die von ihr bestimmte Stelle die Besoldung fest.

(2) Entscheidungen nach § 4 Abs. 2 Satz 3 des Bundes-
besoldungsgesetzes trifft das Finanzministerium, Ent-
scheidungen nach § 9 Satz 3 des Bundesbesoldungsge-
setzes die Dienstvorgesetzte oder der Dienstvorgesetzte.

(3) Entscheidungen nach § 29 Abs. 3 Satz 2 und 3 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31.12.1989 gel-
tenden Fassung und nach § 9a Abs. 2 Satz 2 des Bundes-

besoldungsgesetzes sind im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium und dem Innenministerium oder –
soweit von einer bestehenden Delegationsmöglichkeit
Gebrauch gemacht wurde – der von ihnen bestimmten
Stelle zu treffen.

(4) Entscheidungen nach § 40 Abs. 6 Satz 4 des Bun-
desbesoldungsgesetzes trifft das Finanzministerium oder
die von ihm bestimmte Stelle.

(5) Über die Beifügung von Zusätzen zu den Grund-
amtsbezeichnungen gemäß Nummer 1 Abs. 2 der Vorbe-
merkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und
B entscheidet für die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem
Innenministerium, für die in Absatz 1 Satz 2 bezeichne-
ten Beamtinnen und Beamten die oberste Aufsichtsbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und
dem Innenministerium.

(6) Die zur Ausführung dieses Gesetzes und der besol-
dungsrechtlichen Vorschriften des Bundes erforderlichen
Verwaltungsverordnungen erlässt das Finanzministe-
rium im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

§ 9 

Umwandlung von Planstellen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder und mit Einwilligung des Haushalts- und
Finanzausschusses des Landtags Planstellen für Schul-
leiterinnen und Schulleiter und ihre Vertreterinnen
und Vertreter umzuwandeln, soweit nach den Ergeb-
nissen der amtlichen Schulstatistik Veränderungen in
der gesetzlichen Zuordnung der Ämter eingetreten
sind.

§ 10 

Grundgehaltssätze 
der Besoldungsordnung H,

Beträge der Zulagen, Anrechnungsbetrag

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium die Grundgehalts-
sätze der Besoldungsordnung H und die Anlage 2 (Be-
träge der Zulagen, Anrechnungsbetrag) jeweils an bun-
desgesetzliche Änderungen anzupassen und bekannt zu
geben.

Abschnitt 2 
Bestimmungen für Beamte 

der Bundesbesoldungsordnung W

§ 11 

Zuordnung von Ämtern 
der Bundesbesoldungsordnung W

(1) Die Ämter der Präsidentinnen und Präsidenten,
der Rektorinnen und Rektoren sowie die Ämter der
Kanzlerinnen und Kanzler an Hochschulen werden der
Besoldungsgruppe W 3 zugeordnet. Den Amtsbezeich-
nungen ist ein Zusatz auf die jeweilige Hochschule bei-
zufügen. 

(2) Die Ämter der Professorinnen und Professoren sind
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung (§ 18 Bundesbe-
soldungsgesetz) den Besoldungsgruppen W 2 und W 3
zuzuordnen. Dabei darf der Anteil der mit W 3 bewerte-
ten Stellen an Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen 56,25 vom Hundert der Gesamtzahl der für die
jeweilige Hochschulart in W 2 und W 3 ausgebrachten
Stellen nicht übersteigen. An Fachhochschulen darf der
Anteil der W 3-Stellen bis zu 10 vom Hundert betragen.
Das Nähere bestimmt der Haushalt.

§ 12 

Grundsätze für die Gewährung 
von Leistungsbezügen

(1) Bei der Entscheidung über Leistungsbezüge nach
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
(Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbezüge) sind insbe-
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sondere die individuelle Qualifikation, vorliegende
Evaluationsergebnisse, die Bewerberlage und die
Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen Fach zu
berücksichtigen. Die Leistungsbezüge werden in der
Regel unbefristet und als laufender Bezug vergeben. Es
kann vereinbart werden, dass unbefristet gewährte
Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbezüge an den regel-
mäßigen Besoldungsanpassungen teilnehmen. Neue
oder höhere Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes sollen bei einem
neuen Ruf frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit
der letzten Gewährung zugestanden werden. Beru-
fungs-Leistungsbezüge sind bei der erstmaligen Über-
tragung einer Professur nach dem Erwerb der Einstel-
lungsvoraussetzungen in der Regel nicht zulässig. Die
Gewährung von Bleibe-Leistungsbezügen setzt voraus,
dass die Professorin oder der Professor den Ruf einer
anderen Hochschule oder das Einstellungsangebot ei-
ner anderen Arbeitgeberin oder eines anderen Arbeit-
gebers vorlegt. 

(2) Für besondere Leistungen, die in der Regel über
mehrere Jahre in den Bereichen Forschung, Lehre,
Kunst, Weiterbildung oder Nachwuchsförderung er-
bracht werden, können besondere Leistungsbezüge nach
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
gewährt werden. Sie sollen nicht vor Ablauf von fünf
Jahren seit der Erstberufung zugestanden werden. Diese
Leistungsbezüge können neben Leistungsbezügen nach
§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
gewährt und als Einmalzahlung oder als monatliche
Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren
befristet vergeben werden.

(3) Befristete Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 und Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes kön-
nen vorbehaltlich des Absatzes 4 höchstens bis zur Hö-
he von 40 vom Hundert des jeweiligen Grundgehalts in
der Höhe für ruhegehaltfähig erklärt werden, in der sie
jeweils mindestens für die Dauer von zehn Jahren
bezogen wurden. Bei mehreren befristeten Leistungs-
bezügen, die für ruhegehaltfähig erklärt worden sind,
wird der höchste Betrag berücksichtigt. Wurden meh-
rere solcher befristeter Leistungsbezüge mindestens
fünf Jahre nebeneinander gewährt, sind sie in der je-
weils bezogenen Höhe ruhegehaltfähig. Treffen unbe-
fristete mit befristeten, für ruhegehaltfähig erklärte
Leistungsbezüge zusammen, findet Satz 3 entspre-
chende Anwendung. Im Übrigen können befristete
Leistungsbezüge nur insoweit für ruhegehaltfähig er-
klärt werden, als sie die unbefristeten ruhegehaltfähi-
gen Leistungsbezüge übersteigen.

(4) Leistungsbezüge nach § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes können zusammen
höchstens für

– 2 vom Hundert der Inhaberinnen und Inhaber von 
W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 50 vom Hun-
dert des Grundgehalts,

– 3 vom Hundert der Inhaberinnen und Inhaber von 
W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 60 vom Hun-
dert des Grundgehalts,

– 2 vom Hundert der Inhaberinnen und Inhaber von 
W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 80 vom Hun-
dert des Grundgehalts

für ruhegehaltfähig erklärt werden.

(5) Hauptberuflichen Präsidentinnen und Präsidenten,
Rektorinnen und Rektoren und Kanzlerinnen und Kanz-
lern sowie Mitgliedern von Leitungsgremien an Hoch-
schulen wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser
Aufgaben ein Funktions-Leistungsbezug gewährt. Für
die Wahrnehmung besonderer Aufgaben im Rahmen der
Hochschulselbstverwaltung oder -leitung können Funk-
tions-Leistungsbezüge gewährt werden. Die Bemessung
der Leistungsbezüge richtet sich nach § 18 des Bundes-
besoldungsgesetzes, insbesondere sind die im Einzelfall
mit der Aufgabe verbundene Verantwortung und Belas-
tung sowie die Größe und Bedeutung der Hochschule zu
berücksichtigen. Funktions-Leistungsbezüge nach § 33
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes kön-
nen teilweise erfolgsabhängig vereinbart werden; sie
sind nach Maßgabe des § 33 Abs. 3 des Bundesbesol-
dungsgesetzes ruhegehaltfähig. Funktions-Leistungsbe-

züge nach Satz 1 nehmen an allgemeinen Besoldungsan-
passungen teil.

§ 13 

Bestimmung des 
Besoldungsdurchschnitts

(1) Die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
den in § 34 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgeset-
zes beschriebenen Personenkreis werden für das Jahr
2001 im Bereich der Universitäten und gleichgestellten
Hochschulen auf 69.000 Euro, im Fachhochschulbe-
reich auf 58.000 Euro festgestellt. Sie werden ab dem
Jahr 2005 für den Bereich der Fachhochschulen auf
59.789 Euro und gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes für den Bereich der Universitäten
und gleichgestellten Hochschulen auf 73.752 Euro fest-
gesetzt. 

(2) Weitere Erhöhungen des Besoldungsdurchschnitts
gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes
und die Inanspruchnahme der Überschreitungsmöglich-
keit gemäß § 34 Abs. 1 Satz 3 des Bundesbesoldungsge-
setzes sind gesetzlich zu regeln. Veränderungen aufgrund
landesrechtlicher Regelungen gemäß § 67 des Bundesbe-
soldungsgesetzes sind zu berücksichtigen. 

(3) Das Finanzministerium wird ermächtigt, den An-
teil des Besoldungsdurchschnitts, der gemäß § 34 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes nicht
an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilnimmt,
nach den Verhältnissen des jeweiligen Vorjahres festzu-
setzen und den jeweils maßgeblichen Besoldungsdurch-
schnitt, der sich unter Berücksichtigung der Besoldungs-
anpassungen, der Maßnahmen nach Absatz 2 sowie der
Veränderungen der Stellenstruktur gemäß § 34 Abs. 2
Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes ergibt, bekannt zu
geben.

§ 14 

Forschungs- und Lehrzulage

Professorinnen und Professoren, die Mittel privater
Dritter für Forschungs- oder Lehrvorhaben der Hoch-
schule einwerben und diese Vorhaben durchführen, kann
für die Dauer des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln
eine nichtruhegehaltfähige Zulage nach § 35 des Bun-
desbesoldungsgesetzes gewährt werden, soweit der
Drittmittelgeber bestimmte Mittel ausdrücklich zu die-
sem Zweck vorgesehen hat. Eine Zulage darf nur ge-
währt werden, soweit neben den übrigen Kosten des
Forschungs- oder Lehrvorhabens auch die Zulagenbe-
träge durch die Drittmittel gedeckt sind. Die im Rahmen
eines Lehrvorhabens anfallende Lehrtätigkeit ist auf die
Lehrverpflichtung nicht anzurechnen. Forschungs- und
Lehrzulagen dürfen in der Regel jährlich 100 vom Hun-
dert des Jahresgrundgehalts der Professorin oder des
Professors nicht überschreiten.

§ 15 

Verordnungsermächtigung

Das Ministerium für Wissenschaft und Forschung wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium durch Rechtsverordnung Grundsätze, Zuständig-
keiten und Verfahren für die Vergabe von Leistungsbe-
zügen nach Maßgabe der §§ 12 und 14 zu regeln. In der
Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass Verfah-
rensregelungen zur Vergabe der Leistungsbezüge durch
Hochschulordnung festgelegt werden dürfen. Für die
Fachhochschulen des Landes, die ausschließlich Ausbil-
dungsgänge für den öffentlichen Dienst anbieten, erlässt
die Rechtsverordnung nach Satz 1 das jeweils zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium.

Abschnitt 3 
Außer-Kraft-Treten

Das Landesbesoldungsgesetz tritt mit Ablauf des 31.
Dezember 2009 außer Kraft.
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Anlage 1 

Landesbesoldungsordnungen 
LBesO

Vorbemerkungen

1 
Ämter, Amtsbezeichnungen

1.1 

Die Beamtinnen führen die Amtsbezeichnungen grund-
sätzlich in der weiblichen Form.

1.2 

(1) Soweit die Einreihung der Ämter in die Besoldungs-
gruppen sich nach der Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner eines Bezirks bestimmt, ist die zum 30. Juni
vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
ermittelte „Wohnbevölkerung“ jeweils vom Beginn des
folgenden Kalenderjahres an maßgebend.

(2) Soweit die Einreihung der Ämter der Schulleiterin-
nen und Schulleiter und ihrer Vertreterinnen und Vertre-
ter in die Besoldungsgruppen sich nach der Zahl der
Schülerinnen und Schüler bestimmt, sind für das jewei-
lige Schuljahr die Ergebnisse der amtlichen Schulstatis-
tik maßgebend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Ämter, deren
Einreihung in den Bundesbesoldungsordnungen geregelt
ist.

(4) § 19 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes bleibt
unberührt.

1.3 

(1) Die gesamtschulbezogenen Beförderungsämter wer-
den nach Maßgabe der Landesbesoldungsordnung A
unabhängig davon verliehen, für welche Lehrerlaufbahn
an allgemeinbildenden Schulen oder Sonderschulen die
Bewerberin oder der Bewerber die Lehramtsbefähigung
besitzt. Dabei soll regelmäßig die Hälfte der Stellen für
gesamtschulbezogene Beförderungsämter mit Beamtin-
nen und Beamten einer Lehrerlaufbahn des höheren
Dienstes besetzt werden; das gilt nicht für die Stellen
der Leiterinnen und Leiter der Sekundarstufe II.

(2) Planstellen für Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsgruppe A 15 mit Amtszulage, A 15 und A 14 mit
Amtszulage, denen die Funktion der ständigen Vertrete-
rin oder des ständigen Vertreters der Leiterin oder des
Leiters einer Gesamtschule oder der didaktischen Leite-
rin oder des didaktischen Leiters einer Gesamtschule
übertragen ist, werden, soweit sie für Beamtinnen und
Beamte im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 vorgesehen sind,
auf den haushaltsmäßig festgelegten Stellenanteil nach
Fußnote 9) zur Besoldungsgruppe A 15 der Bundesbesol-
dungsordnung A angerechnet. Planstellen für Gesamt-
schuldirektorinnen und Gesamtschuldirektoren der Be-
soldungsgruppe A 14 mit Amtszulage oder A 14 werden,
soweit sie für Beamtinnen und Beamte im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 vorgesehen und nicht nach Satz 1
anzurechnen sind, auf den haushaltsmäßig festgelegten
Stellenanteil für Oberstudienrätinnen und Oberstudien-
räte angerechnet.

(3) Die in der Bundesbesoldungsordnung A und der Lan-
desbesoldungsordnung A ausgebrachten Amtsbezeich-
nungen für Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen
im Eingangsamt sowie die Amtsbezeichnung „Oberstu-
dienrat“ und „Studiendirektor“ dürfen auch an Gesamt-
schulen verwendet werden.

(4) An Gesamtschulen im Aufbau dürfen Ämter für
didaktische Leiterinnen und Leiter erst eingerichtet
werden, wenn mindestens vier Jahrgangsstufen vorhan-
den sind.

1.4 

Die als künftig wegfallend bezeichneten Ämter dürfen
den Beamtinnen und Beamten nicht mehr verliehen wer-
den, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

1.5 

Auf die Amtsbezeichnung „Leitender Direktor“ in den
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 ist Nummer 1 Abs. 2
Satz 2 und 3 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B entsprechend anzuwenden.

1.6 

Der Hauptgeschäftsführerin oder dem Hauptgeschäfts-
führer einer Handwerkskammer und der Geschäftsfüh-
rerin oder dem Geschäftsführer bei einer Handwerks-
kammer als der ständigen Vertreterin oder dem ständi-
gen Vertreter der Hauptgeschäftsführerin oder des
Hauptgeschäftsführers ist mit der Ernennung zunächst
das niedrigere der in den Landesbesoldungsordnungen
für diese Funktion ausgewiesenen Ämter zu verleihen;
Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. Über den Zeitpunkt der Verleihung des höheren
Amtes entscheidet die Dienstherrin oder der Dienstherr
im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde.

1.7 

Anstelle der in der Bundesbesoldungsordnung A ausge-
brachten Amtsbezeichnungen

„Lehrer – als Leiter einer Grundschule, Hauptschule
oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülern –“
und

„Hauptlehrer – als Leiter einer Grundschule, Haupt-
schule oder Grund- und Hauptschule mit mehr als 80 bis
zu 180 Schülern –“ 

werden die Amtsbezeichnungen

„Rektor – als Leiter einer Grundschule oder Haupt-
schule mit bis zu 80 Schülern – “ und

„Rektor – als Leiter einer Grundschule oder Haupt-
schule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern –“

verwendet.

1.8 

Die Ämter der Leiterin oder des Leiters und der ständigen
Vertreterin oder des ständigen Vertreters der Leiterin oder
des Leiters eines Weiterbildungskollegs mit mindestens
zwei Bildungsgängen, darunter dem Bildungsgang
Abendrealschule, werden nach Maßgabe der Landesbesol-
dungsordnung A unabhängig davon verliehen, für welche
Lehrerlaufbahn an allgemeinbildenden Schulen die
Bewerberin oder der Bewerber die Lehramtsbefähigung
besitzt. Dabei muss regelmäßig eines der beiden Ämter
mit einer Beamtin oder einem Beamten einer Lehrerlauf-
bahn des höheren Dienstes besetzt werden.

1.9 

Für die Verleihung der Ämter der Leiterinnen und Leiter
eines Studienseminars oder eines Seminars ist der Nach-
weis einer Lehramtsbefähigung nach § 5 Abs. 1 des Leh-
rerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002 (GV. NRW.
S. 325), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November
2004 (GV. NRW. S. 752), Voraussetzung. Das Amt der Lei-
terin oder des Leiters eines Studienseminars wird nach
Maßgabe der Landesbesoldungsordnung A unabhängig
davon verliehen, für welche Laufbahn die Bewerberin
oder der Bewerber die Lehramtsbefähigung besitzt.

2 
Zulagen

2.1 

Die nachfolgenden Zulagen werden in den entsprechen-
den Ämtern der Bundesbesoldungsordnungen und der
Landesbesoldungsordnungen gewährt.

2.2 

Richterinnen und Richter, die kraft Amtes Vizepräsiden-
tin oder Vizepräsident oder stellvertretendes Mitglied
des Verfassungsgerichtshofs sind, erhalten eine Zulage
nach Anlage 2 für die Monate, in denen sie wenigstens
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an einer Sitzung zur Beratung oder Verhandlung einer
Sache teilnehmen.

2.3 

Eine Beamtin oder Richterin und ein Beamter oder Rich-
ter, die oder der am 31.12.1998 Anspruch auf die Stellen-
zulage nach Maßgabe der Nummer 2.3 Abs. 1 Satz 1 der
Vorbemerkungen zu der Landesbesoldungsordnung in
der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung hatte, erhält die
Zulage bei Fortsetzung seiner Verwendung in der am
31.12.1998 geltenden Höhe mit der Maßgabe weiter, dass
sie sich nach diesem Zeitpunkt um jeweils 20 vom Hun-
dert des im Einzelfall zustehenden Erhöhungsbetrages
aufgrund linearer Besoldungsanpassungen verringert.

2.4 

Nummer 12 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B ist auf Beamtinnen und Beam-
te der Landesbesoldungsordnung A entsprechend anzu-
wenden.

Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe A 2

Besoldungsgruppe A 3

Landgestütwärter

Besoldungsgruppe A 4

Landgestütoberwärter

Besoldungsgruppe A 5

Landgestüthauptwärter

Sattelmeister

Besoldungsgruppe A 6

Landgestüthauptwärter 1) 

Obersattelmeister (soweit nicht in der Besoldungsgruppe
A 7)

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 v. H. der
Gesamtzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte des Gestüt-
wärterdienstes.

Besoldungsgruppe A 7

Obersattelmeister (soweit nicht in der Besoldungsgruppe
A 6)

Besoldungsgruppe A 8

Hauptsattelmeister

Besoldungsgruppe A 9

Erster Hauptsattelmeister

Fachlehrer – mit der Befähigung für die Laufbahn

des Fachlehrers an beruflichen Schulen – 1)

des Fachlehrers an Sonderschulen – 1)

des Werkstattlehrers – 1)

1) Ohne Stellenzulage nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 Buchstabe b zu
den Bundesbesoldungsordnungen A und B.

Besoldungsgruppe A 10

Fachlehrer – mit der Befähigung für die Laufbahn

des Fachlehrers an allgemeinbildenden Schulen –

des Fachlehrers an beruflichen Schulen – 1)

des Fachlehrers an Sonderschulen – 1)

des Technischen Lehrers an beruflichen Schulen – 2)

des Werkstattlehrers – 1)

Wein- und Spirituosenkontrolleur (soweit nicht in der
Besoldungsgruppe A 11)

1) In diese Besoldungsgruppe können nur Beamtinnen und Beamte einge-
stuft werden, die eine achtjährige Lehrtätigkeit oder eine dreijährige
Dienstzeit seit der Anstellung als Fachlehrerin oder Fachlehrer in der
Besoldungsgruppe A 9 verbracht haben.
Ohne Stellenzulage nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 Buchstabe b zu
den Bundesbesoldungsordnungen A und B.

2) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- oder Ingenieur-
schulabschluss.

Besoldungsgruppe A 11

Fachlehrer – an einer Fachhochschule oder in einem
Fachhochschulstudiengang an einer Universität mit der
Befähigung für die Laufbahn

des Lehrers für Sozialarbeit – 1)

des Lehrers für Sozialpädagogik – 1)

des Technischen Lehrers – 1)

Fachlehrer – mit der Befähigung für die Laufbahn

des Fachlehrers an beruflichen Schulen – 3)

des Technischen Lehrers an beruflichen Schulen – 1) 2)

Wein- und Spirituosenkontrolleur (soweit nicht in der
Besoldungsgruppe A 10)

1) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- oder Ingenieur-
schulabschluss.

2) Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten verliehen werden, die
nach Abschluss der Ausbildung eine achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt
oder seit der Anstellung eine vierjährige Dienstzeit in einem Amt ihrer
Laufbahn oder einer gleichwertigen Laufbahn in der Besoldungsgruppe
A 10 verbracht haben.

3) Als Fachberaterin oder Fachberater in höchstens 12 Stellen. Ohne Stel-
lenzulage nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs. 1 Buchstabe b zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B.

Besoldungsgruppe A 12

Fachlehrer – an einer Fachhochschule oder in einem
Fachhochschulstudiengang an einer Universität mit der
Befähigung für die Laufbahn

des Lehrers für Sozialarbeit – 1)

des Lehrers für Sozialpädagogik – 1)

des Technischen Lehrers – 1)

Lehrer – als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf
Bezirksebene – 2)

Sportlehrer – an einer allgemeinbildenden Schule, an
einem Berufskolleg oder an einer Sonderschule – 

1) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- oder Ingenieur-
schulabschluss. Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten verliehen
werden, die nach Abschluss der Ausbildung eine achtjährige Lehrtätig-
keit ausgeübt oder seit der Anstellung eine vierjährige Dienstzeit in ei-
nem Amt ihrer Laufbahn oder einer gleichwertigen Laufbahn in der
Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben.

2) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 2.

Besoldungsgruppe A 13

Gesamtschulrektor – als Koordinator – 4)
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Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer (soweit
nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16)

Konrektor

– als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirks-
ebene (soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14) – 

– an dem Landesinstitut für Schule – 

Lehrer

– mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundar-
stufe I – als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf
Bezirksebene – 5)

– mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik – als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf
Bezirksebene – 5)

– mit der Befähigung für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik bei entsprechender Verwendung – 

Oberlehrer – an einer Justizvollzugsanstalt – 

Polizeioberlehrer

Realschullehrer

– als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirks-
ebene – 5)

– mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Sonder-
schulen bei entsprechender Verwendung – 1)

Sonderschullehrer 3)

Studienrat

– als Lehrer für Fremdsprachen an einer Fachhoch-
schule oder in einem Fachhochschulstudiengang an ei-
ner Universität – 

– im Hochschuldienst – 

– mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Sonder-
schulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik bei
entsprechender Verwendung – 2)

Verwaltungsdirektor einer Hochschule (soweit nicht in
der Besoldungsgruppe A 14)

1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2. Die Stellenzulage wird nicht
neben anderen Zulagen gewährt.

2) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2.

3) Erhält als Fachleiterin oder Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf
Bezirksebene eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 2.

4) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen in drei Jahr-
gangsstufen. An einer Gesamtschule mit mindestens sechs Zügen in
drei Jahrgangsstufen dürfen zwei Stellen für das Amt vorgesehen wer-
den.

5) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 2.

Besoldungsgruppe A 14

Gesamtschulrektor

– als der didaktische Leiter einer Gesamtschule mit
noch nicht voll ausgebauter Sekundarstufe I – 4)

– als der ständige Vertreter des Gesamtschuldirektors an
einer Gesamtschule, bei der die Voraussetzungen der
Fußnote 9) zur Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt
sind – 2)

– als Koordinator lernbereichs- und abteilungsübergrei-
fender Aufgaben – 5)

– als Leiter einer Abteilung mit mehr als 180 bis zu 360
Schülern der Sekundarstufe I einer Gesamtschule – 

– als Leiter einer Abteilung mit mehr als 360 Schülern
der Sekundarstufe I einer Gesamtschule – 2)

Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer (soweit
nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15, A 16) 

Konrektor – als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf
Bezirksebene – 6)

Konrektor an einem Weiterbildungskolleg

– als Abteilungsleiter für den Bildungsgang Abendreal-
schule mit bis zu 240 Studierenden –

– als Abteilungsleiter für den Bildungsgang Abendreal-
schule mit mehr als 240 Studierenden – 2)

Oberstudienrat 

– als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirks-
ebene – 7)

– als Lehrer für Fremdsprachen an einer Fachhoch-
schule oder in einem Fachhochschulstudiengang an ei-
ner Universität –

– im Hochschuldienst –

– mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Sonder-
schulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik bei
entsprechender Verwendung – 1)

Polizeischulrektor 

Realschulkonrektor 

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Weiterbil-
dungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit
121 bis 240 Schülern – 

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Weiterbil-
dungskollegs des Bildungsgangs Abendrealschule mit
mehr als 240 Schülern – 2)

– an dem Landesinstitut für Schule – 

Realschulkonrektor 3)

– als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonder-
schule im Bildungsbereich der Realschule mit 61 bis
120 Schülern – 

– als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonder-
schule im Bildungsbereich der Realschule mit mehr als
120 Schülern – 2)

Realschulrektor 

– als Leiter eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit bis zu 120 Schülern – 

– als Leiter eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit 121 bis 240 Schülern – 2)

Realschulrektor 3)

– als Leiter einer Sonderschule im Bildungsbereich der
Realschule mit bis zu 60 Schülern – 

– als Leiter einer Sonderschule im Bildungsbereich der
Realschule mit 61 bis 120 Schülern – 2)

Rektor 

– als Leiter der Abteilung Pädagogisches Zentrum bei
der Justizvollzugsbehörde Münster – 

– an dem Landesinstitut für Schule – 

Rektor an einem Weiterbildungskolleg – als der ständige
Vertreter eines nicht voll ausgebauten Weiterbildungs-
kollegs mit mindestens zwei Bildungsgängen, darunter
dem Bildungsgang Abendrealschule – 

Schulrat

– an dem Landesinstitut für Schule – 2)

– bei dem Landesjustizvollzugsamt Nordrhein-West-
falen – 2)

Sonderschulkonrektor 

– als der ständige Vertreter eines in der Besoldungs-
gruppe A 14 mit Amtszulage eingestuften Leiters einer
Sonderschule – 

159



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 18. März 2005

– als der ständige Vertreter eines mindestens in der
Besoldungsgruppe A 15 eingestuften Leiters einer
Sonderschule – 2)

– an dem Landesinstitut für Schule – 

Sonderschulrektor 

– als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit
bis zu 100 Schülern oder einer sonstigen Sonderschule
mit bis zu 60 Schülern – 

– als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit
101 bis 200 Schülern oder einer sonstigen Sonder-
schule mit 61 bis 120 Schülern – 2)

Verwaltungsdirektor einer Hochschule (soweit nicht in
der Besoldungsgruppe A 13) 

1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 2.

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2.

3) Dieses Amt kann nur Beamtinnen oder Beamten mit der Befähigung für
das Lehramt an Sonderschulen, für das Lehramt für Sonderpädagogik
und für das Lehramt an der Realschule verliehen werden.

4) Erhält an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen in vier Jahr-
gangsstufen eine Amtszulage nach Anlage 2.

5) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens fünf Zügen. An einer
Gesamtschule mit acht und mehr Zügen dürfen zwei Stellen für das
Amt vorgesehen werden.

6) Dieses Amt kann nur Fachleiterinnen oder Fachleitern mit der Befähi-
gung für das Lehramt der Sekundarstufe I, für das Lehramt an der
Realschule, für das Lehramt an Sonderschulen oder für das Lehramt
für Sonderpädagogik verliehen werden.

7) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 2.

Besoldungsgruppe A 15

Direktor

– als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinsti-
tuts für Landwirtschaftspädagogik – 

– als Leiter eines Studienseminars für Lehrämter des
gehobenen Dienstes – 10)

– als Leiter eines Studienseminars mit mindestens ei-
nem Seminar für Lehrämter des höheren Dienstes und
bis zu 220 Lehramtsanwärtern – 3)

Direktor an einem Studienseminar – als Leiter eines
Seminars für ein Lehramt – 

Direktor an einem Weiterbildungskolleg – als der stän-
dige Vertreter des Leitenden Kollegdirektors – 3)

Direktor an einer Gesamtschule 

– als der didaktische Leiter einer Gesamtschule, bei der
die Voraussetzungen für die Einstufung des Leiters in
Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind oder die Sekun-
darstufe I voll ausgebaut ist, aber nicht mehr als 1000
Schüler vorhanden sind – 

– als der ständige Vertreter des Gesamtschuldirektors an
einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundar-
stufe I oder an einer Gesamtschule mit mindestens
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen – 

– als der ständige Vertreter eines Leitenden Gesamt-
schuldirektors – 3)

– als Leiter der Sekundarstufe II einer Gesamtschule – 8)

Gesamtschuldirektor – als Leiter einer Gesamtschule,
bei der die Voraussetzungen für die Einstufung
des Leiters in Besoldungsgruppe A 16 nicht erfüllt 
sind – 9)

Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer (soweit
nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A16) 

Kollegdirektor – als Leiter eines nicht voll ausgebauten
Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bildungs-
gängen, darunter dem Bildungsgang Abendrealschule – 1)

Kurdirektor – als Leiter der Kurverwaltung Bad Mein-
berg – 

Oberverwaltungsdirektor einer Hochschule 

Realschulrektor 

– als Leiter eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit mehr als 240 Schülern – 

– als Leiter einer Sonderschule im Bildungsbereich der
Realschule mit mehr als 120 Schülern – 2) 

Regierungsschuldirektor 

– als hauptamtlicher Geschäftsführer an einem Prü-
fungsamt für Erste oder Zweite Staatsprüfungen für
Lehrämter an Schulen – 3)

– an dem Landesinstitut für Schule – 

– an der Zentralstelle für Fernunterricht – 

– im Polizeischuldienst – 

Sonderschulrektor 

– als Leiter einer Sonderschule für Lernbehinderte mit
mehr als 200 Schülern oder einer sonstigen Sonder-
schule mit mehr als 120 Schülern – 

– als Leiter einer Sonderschule im Bildungsbereich des
Gymnasiums oder eines Berufskollegs oder einer sons-
tigen Sonderschule mit angegliederten Gymnasial-
oder Berufsschulklassen – 

Stellvertretender Geschäftsführer eines Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung in Nordrhein-Westfa-
len (soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16) 

Studiendirektor 

– als der ständige Vertreter des Direktors eines Studien-
kollegs für ausländische Studierende – 

– als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf Bezirks-
ebene – 4)

– im Hochschuldienst – 7)

Studiendirektor 5)

– als der ständige Vertreter 

– des Leiters einer Sonderschule im Bildungsbereich des
Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit 61 bis 180
Schülern – 6) 

– des Leiters einer Sonderschule im Bildungsbereich des
Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit mehr als
180 Schülern – 3) 6) 

– des Leiters einer Sonderschule mit mehr als 90 Schü-
lern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufsschul-
klassen, wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 30 Schüler zählen – 6) 

– des Leiters einer Sonderschule mit mehr als 180 Schü-
lern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufsschul-
klassen, wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 60 Schüler zählen – 3) 6)

- als Leiter 

– einer Sonderschule im Bildungsbereich des Gymna-
siums oder eines Berufskollegs oder einer sonstigen
Sonderschule mit angegliederten Gymnasial- oder
Berufsschulklassen – (soweit nicht anderweitig einge-
reiht) – 

– einer Sonderschule im Bildungsbereich des Gymna-
siums oder eines Berufskollegs mit 61 bis 180 Schü-
lern – 3) 6) 

– einer Sonderschule mit mehr als 90 Schülern mit
angegliederten Gymnasial- oder Berufsschulklassen,
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wenn zu den angegliederten Bildungsbereichen mehr
als 30 Schüler zählen – 3) 6) 

1) Erhält als Leiterin oder Leiter eines Weiterbildungskollegs mit voll
ausgebautem Bildungsgang Abendrealschule eine Amtszulage nach
Anlage 2.

2) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der Befähigung
für das Lehramt an Sonderschulen, für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik und für das Lehramt an der Realschule verliehen werden.

3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 2.

4) Stellen für dieses Amt dürfen nur unter Anrechnung auf den haus-
haltsmäßig festgelegten Stellenanteil nach Fußnote 9) zur Besoldungs-
gruppe A 15 der Bundesbesoldungsordnung A ausgebracht werden.

5) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der Befähigung
für das Lehramt an Sonderschulen, für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik und für das Lehramt am Gymnasium oder an beruflichen Schu-
len verliehen werden.

6) Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmerin-
nen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer.

7) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung.

8) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und  Beamten, die die Befähigung
für das Lehramt am Gymnasium oder für die Sekundarstufe II mit der
Berechtigung zum Unterrichten eines Faches in der gymnasialen
Oberstufe besitzen, und im Rahmen der Obergrenze nach Fußnote 9)
zur Besoldungsgruppe A 15 der Bundesbesoldungsordnung A verlie-
hen werden.

9) Erhält als Leiterin oder Leiter einer Gesamtschule mit voll ausgebau-
ter Sekundarstufe I oder mit mindestens vier Zügen in drei Jahrgangs-
stufen eine Amtszulage nach Anlage 2.

10) Erhält als Leiterin oder Leiter eines Studienseminars mit mehr als 220
Lehramtsanwärterinnen oder Lehramtsanwärtern eine Amtszulage
nach Anlage 2.

Besoldungsgruppe A 16

Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesundheits-
schutz bei Medizinprodukten

Direktor des Instituts der Feuerwehr

Direktor eines Studienkollegs für ausländische Studie-
rende

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Aachen,
Arnsberg – als der ständige Vertreter des Hauptge-
schäftsführers – (soweit nicht in der Besoldungsgruppe
A 15)

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Bielefeld,
Dortmund, Köln, Münster – als der ständige Vertreter
des Hauptgeschäftsführers – (soweit nicht in der Besol-
dungsgruppe B 2)

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Düsseldorf
(soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14,
A 15)

Geschäftsführer der Landesunfallkasse Nordrhein-West-
falen (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2)

Kurdirektor – als Leiter der Kurverwaltung Bad Salz-
uflen – 

Landstallmeister und Direktor der Deutschen Reitschule

Leitender Direktor 

– als Leiter des Landesinstituts für Landwirtschaftspä-
dagogik – 

– als Leiter eines Studienseminars mit mindestens ei-
nem Seminar für Lehrämter des höheren Dienstes und
mehr als 220 Lehramtsanwärtern – 

Leitender Gesamtschuldirektor – als Leiter einer Ge-
samtschule mit voll ausgebauter gymnasialer Oberstufe
oder einer Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundar-
stufe I und mehr als 1000 Schülern – 

Leitender Kollegdirektor – als Leiter eines voll ausge-
bauten Weiterbildungskollegs mit mindestens zwei Bil-
dungsgängen, darunter dem Bildungsgang Abendreal-
schule – 

Leitender Regierungsschuldirektor

– als Leiter eines Prüfungsamts für Erste oder Zweite
Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen – 

– an dem Landesinstitut für Schule – 

Oberstudiendirektor 1) 

– als Leiter einer Sonderschule im Bildungsbereich des
Gymnasiums oder eines Berufskollegs mit mehr als
180 Schülern – 2)

– als Leiter einer Sonderschule mit mehr als 180 Schü-
lern mit angegliederten Gymnasial- oder Berufsschul-
klassen, wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 60 Schüler zählen – 2)

Polizeipräsident (soweit nicht in der Besoldungsgruppe
B 2 oder B 4)

Stellvertretender Geschäftsführer eines Medizinischen
Dienstes der Krankenversicherung in Nordrhein-Westfa-
len (soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15)

1) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der Befähigung für
das Lehramt an Sonderschulen, für das Lehramt für Sonderpädagogik
und für das Lehramt am Gymnasium oder an beruflichen Schulen ver-
liehen werden.

2) Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmerin-
nen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer.

Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe B 1

Besoldungsgruppe B 2

Abteilungsdirektor 

– als der ständige Vertreter des Direktors des Landesbe-
triebs Geologischer Dienst – 

– als der ständige Vertreter des Leiters der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung – 

Direktor der Akademie für öffentliches Gesundheitswe-
sen 

Direktor der Berufsfeuerwehr – bei einer Stadt mit mehr
als 600 000 Einwohnern – 2)

Direktor des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
Westfalen-Lippe (soweit nicht in der Besoldungsgruppe
B 3)

Direktor des Hochschulbibliothekszentrums 

Direktor des Landesinstituts für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst 

Direktor des Landesinstituts für Schule

Direktor des Landesmuseums für Kunst und Kulturge-
schichte in Münster 2)

Direktor des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3)

Direktor des Rheinischen Industriemuseums 

Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Bonn 2)

Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln
(soweit nicht gleichzeitig Generaldirektor der Museen
der Stadt Köln) 2) 
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Direktor des Wallraf-Richartz-Museums in Köln (soweit
nicht gleichzeitig Generaldirektor der Museen der Stadt
Köln) 2) 

Direktor des Westfälischen Industriemuseums

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Bielefeld,
Dortmund, Köln, Münster – als der ständige Vertreter
des Hauptgeschäftsführers – (soweit nicht in der Besol-
dungsgruppe A 16) 

Geschäftsführer der Landesunfallkasse Nordrhein-West-
falen 3)

Geschäftsführer eines Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung in Nordrhein-Westfalen (soweit nicht in
der Besoldungsgruppe B 3) 

Leitender Direktor 2)

– als Leiter einer besonders großen und besonders
bedeutenden Organisationseinheit in der  Zentralver-
waltung eines Landschaftsverbandes – 

– als Leiter einer großen und bedeutenden Organisati-
onseinheit einer Kreisverwaltung – 

– als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes der
Verwaltung einer Stadt mit mehr als 100 000 Einwoh-
nern – 

Leitender Direktor – als Leiter eines Landeskranken-
hauses (Fachklinik für Psychiatrie) mit mehr als 800
Betten – 

Leitender Kriminaldirektor 1)

Leitender Polizeidirektor 1)

Polizeipräsident – als Leiter der Wasserschutzpolizei – 

Polizeipräsident – in einem Polizeibereich mit mehr als
175 000 bis zu 300 000 Einwohnern – 

1) Nur beim Innenministerium, soweit nicht in der Besoldungsgruppe A
16. Die Inhaberinnen oder Inhaber dieses Amtes sind im Rahmen der
Fußnote 4) zur Besoldungsgruppe B 2 der Bundesbesoldungsordnung B
wie Ministerialräte zu berücksichtigen.

2) Nach Maßgabe des Stellenplans. Für die Wahrnehmung der diesem Amt
zugewiesenen Funktionen kann auch das Amt „Leitender Direktor“ in
der Besoldungsgruppe A 16 verliehen werden.

3) Soweit ein Punktwert von mindestens 30 nach Maßgabe der bundes-
rechtlichen Verordnung zur besoldungsrechtlichen Einstufung der
Dienstposten der Geschäftsführer bundesunmittelbarer Körperschaften
im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung wirksam festgelegt worden ist.

Besoldungsgruppe B 3

Abteilungsdirektor – als Leiter einer besonders großen
oder besonders bedeutenden Abteilung bei einer Be-
zirksregierung – 

Abteilungsdirektor der Landwirtschaftskammer Rhein-
land, Westfalen-Lippe – als der ständige Vertreter des
Direktors der Landwirtschaftskammer – 

Direktor der Fachhochschule für Finanzen

Direktor der Fachhochschule für Rechtspflege

Direktor der Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen

Direktor des Gemeindeunfallversicherungsverbandes
Westfalen-Lippe 2) 

Direktor des Instituts für Aus- und Fortbildung der Poli-
zei

Direktor des Instituts für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung und Bauwesen

Direktor des Landesamts für Besoldung und Versorgung

Direktor des Landeskriminalamts

Direktor des Landesvermessungsamts

Direktor des Landesversicherungsamts

Direktor des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungs-
verbandes 2)

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Düssel-
dorf – als der ständige Vertreter des Hauptgeschäftsfüh-
rers – (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4)

Geschäftsführer eines Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung in Nordrhein-Westfalen (soweit nicht in
der Besoldungsgruppe B 2)

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen,
Arnsberg (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4)

Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Leitender Direktor – als Leiter eines besonders großen
und besonders bedeutenden Amtes der Verwaltung einer
Stadt mit mehr als 600 000 Einwohnern sowie der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf – 1)

Präsident der Landesanstalt für Arbeitsschutz

Präsident des Landesarchivs

Stellvertreter des Präsidenten der Gemeindeprüfungsan-
stalt

Vizepräsident des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-
Westfalen

1) Nach näherer Bestimmung durch den Stellenplan in höchstens drei
Stellen.

2) Soweit ein Punktwert von mindestens 50  nach Maßgabe der bundes-
rechtlichen Verordnung zur besoldungsrechtlichen Einstufung der
Dienstposten der Geschäftsführer bundesunmittelbarer Körperschaften
im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung wirksam festgelegt worden ist.

Besoldungsgruppe B 4

Direktor der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung

Direktor des Materialprüfungsamts

Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Düssel-
dorf – als der ständige Vertreter des Hauptgeschäftsfüh-
rers – (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3)

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Aachen,
Arnsberg (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3)

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Bielefeld,
Dortmund, Köln, Münster (soweit nicht in der Besol-
dungsgruppe B 5)

Inspekteur der Polizei

Landeskriminaldirektor – beim Innenministerium – 
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Leitender Ministerialrat

– als geschäftsführender Vertreter des Präsidenten des
Landesjustizprüfungsamts – 

– als Landesschlichter – 

– als Mitglied des Landesrechnungshofs – 

– als Vertreter des Finanzministeriums in der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder – 

Polizeipräsident – in einem Polizeibereich mit mehr als
300 000 Einwohnern – 

Präsident der Polizeiführungsakademie

Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe (soweit
nicht in der Besoldungsgruppe B 5)

Besoldungsgruppe B 5

Direktor beim Landesrechnungshof

Direktor der Landwirtschaftskammer

Direktor des Landesbetriebs Geologischer Dienst

Direktor des Landesbetriebs Straßenbau

Generaldirektor der Museen der Stadt Köln – gleichzei-
tig als Direktor des Wallraf-Richartz-Museums oder als
Direktor des Römisch-Germanischen Museums – 

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Bielefeld,
Dortmund, Köln, Münster (soweit nicht in der Besol-
dungsgruppe B 4)

Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt

Präsident der Landesanstalt für Ökologie, Bodenord-
nung und Forsten 

Präsident des Landesamts für Datenverarbeitung und
Statistik

Präsident des Landesjustizvollzugsamts Nordrhein-
Westfalen

Präsident des Landesumweltamts

Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe 1) 

1) Im Falle der unmittelbaren Wiederberufung nach einer zwölfjährigen
Amtszeit.

Besoldungsgruppe B 6

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düssel-
dorf (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 7)

Besoldungsgruppe B 7

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düssel-
dorf (soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 6)

Landesbeauftragter für den Datenschutz

Ministerialdirigent – als Leiter des Arbeitsstabes „Auf-
gabenkritik“ – 

Präsident des Landesjustizprüfungsamts

Vizepräsident des Landesrechnungshofs

Besoldungsgruppe B 8

Besoldungsgruppe B 9

Direktor beim Landtag

Besoldungsgruppe B 10

Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär

Präsident des Landesrechnungshofs

Präsident des Verfassungsgerichtshofs und des Oberver-
waltungsgerichts

Staatssekretär

Besoldungsgruppe B 11

Künftig wegfallende Ämter

A 13

Konrektor 

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Studiense-
minars für das Lehramt für die Primarstufe oder eines
Studienseminars für das Lehramt für die Sekundar-
stufe I – 

Studienrat

– als Lehrer für Medienpädagogik an einer Fachhoch-
schule oder in einem Fachhochschulstudiengang an ei-
ner Universität – 

A 14

Oberstudienrat

– als Lehrer für Medienpädagogik an einer Fachhoch-
schule oder in einem Fachhochschulstudiengang an ei-
ner Universität – 

Realschulkonrektor

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Studiense-
minars für das Lehramt für die Sekundarstufe I – 2)

Rektor

– als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für
die Primarstufe oder eines Studienseminars für das
Lehramt für die Sekundarstufe I – 

Sonderschulkonrektor

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Studiense-
minars für das Lehramt für Sonderpädagogik – 2)

A 15

Kanzler 

– einer Fachhochschule – (soweit nicht in den Besol-
dungsgruppen A 16, B 2)

– einer Kunsthochschule – 

Realschulrektor

– als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für
die Sekundarstufe I – 
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Sonderschulrektor

– als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für
Sonderpädagogik – 

Studiendirektor

– als der ständige Vertreter des Leiters eines Studiense-
minars für das Lehramt für die Sekundarstufe II – 3)

– als hauptamtlicher Geschäftsführer eines Prüfungs-
amts für die Ersten Staatsprüfungen für das Lehramt
am Gymnasium oder an beruflichen Schulen – 3)

A 16 

Kanzler 

– der Deutschen Sporthochschule Köln – 

– einer Fachhochschule – (soweit nicht in den Besol-
dungsgruppen A 15, B 2)

Oberstudiendirektor 

– als Leiter eines Studienseminars für das Lehramt für
die Sekundarstufe II – 

B 2 

Kanzler – der Fachhochschule Köln – 

B 3

Kanzler

– der Fernuniversität – in Hagen – 

– der Universität Bielefeld, Dortmund, Paderborn, Sie-
gen, Wuppertal – 

Leitender Verwaltungsdirektor

– als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung
der Medizinischen Einrichtungen der Technischen
Hochschule Aachen, der Universität Bonn, der Uni-
versität Düsseldorf, der Universität Köln, der Univer-
sität Münster, der Universität-Gesamthochschule Es-
sen – 

Rektor der Fachhochschule Aachen, Bielefeld, Bochum,
Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Südwestfalen in
Iserlohn, Lippe und Höxter in Lemgo, Münster, Nieder-
rhein in Krefeld und Mönchengladbach, Bonn-Rhein-
Sieg in Sankt Augustin

Rektor – einer Kunsthochschule – 

B 4 

Kanzler

– der Technischen Hochschule Aachen – 

– der Universität Bochum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg-
Essen, Köln, Münster – 

Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln 

Rektor der Fachhochschule Köln

B 5 

Rektor der Universität Bielefeld, Dortmund, Paderborn,
Siegen, Wuppertal

B 6 

Rektor

– der Fernuniversität – in Hagen – 

– der Technischen Hochschule Aachen – 

– der Universität Bochum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg-
Essen, Köln, Münster – 

Anlage 2 

Anrechnungsbetrag, Beträge der Zulagen 
(Monatsbeträge)

Anrechnungsbetrag nach § 4 Satz 2

in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: 46,59 Euro

in den übrigen Besoldungsgruppen: 49,46 Euro

Zulagen 

nach Nr. 2.2 der Vorbemerkungen: 511,29 Euro

nach Nr. 2.4 der Vorbemerkungen: 95,53 Euro

nach FN 2 zur BesGr. A 12: 76,69 Euro

nach FN 1 zur BesGr. A 13: 47,27 Euro

nach FN 2 zur BesGr. A 13: 17,90 Euro

nach FN 3 zur BesGr. A 13: 76,69 Euro

nach FN 5 zur BesGr. A 13: 76,69 Euro

nach FN 1 zur BesGr. A 14: 47,27 Euro

nach FN 2 zur BesGr. A 14 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 4 zur BesGr. A 14 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 7 zur BesGr. A 14: 76,69 Euro

nach FN 1 zur BesGr. A 15 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 3 zur BesGr. A 15 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 9 zur BesGr. A 15 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 10 zur BesGr. A 15 (Amtszulage): 158,69 Euro

Künftig wegfallende Ämter

nach FN 2 zur BesGr. A 14 (Amtszulage): 158,69 Euro

nach FN 3 zur BesGr. A 15 (Amtszulage): 158,69 Euro

– GV. NRW. 2005 S. 150
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